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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1969

Norm

ABGB §280

JN §109

JN §109a

JN §112

Rechtssatz

Die Zuständigkeit des Gerichtes des letzten Aufenthaltes des P egebefohlenen ist dann gegeben (JMV vom 11.08.1914,

RGBl Nr 209), wenn das nach den sonstigen Vorschriften über die Zuständigkeit zuständige Gericht nicht oder nur

unverhältnismäßig schwer zu ermitteln wäre.
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